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Es war einmal Jugoslawien

(LG ZRS Wien 33 Cg 789/76 vom 2.6.1985)

Das nachstehende Urteil (meine liebste Entscheidung) habe ich 1984/85 konzipiert. An dem 1976 angefallenen Akt haben vier RichterInnen mitgewirkt. Im Akt fanden sich bereits viele Kopien einschlägiger Aufsätze, die dann auch im Urteil mitverwertet werden konnten. Meine Ausbil​dungs​richterin am ZRS Wien, Frau Dr. Angelika Stumvoll, hatte mir über​tragen, das Urteil zu entwerfen, worüber ich mich noch immer freue: 

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

B. [Bestätigung]
Rechtskräftig und vollstreckbar

Wien, am 7.10.1985

Paraphe
Im Namen der Republik

[OS 2:] 

33 Cg 789/76-107

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien erkennt durch seinen Richter Dr. Angelika Stumvoll in der Rechtssache der klagenden Partei Wiener Gebietskrankenkasse, ... vertreten durch..., wider die beklagten Parteien 1.) ... [österreichische KFZ-Haftpflichtversicherung], vertreten durch ..., 2.) ... [KFZ-Halter und Lenker des Unfallautos, zugleich Sohn der beim gegenständlichen Unfall verletzten, bei der klagenden Partei krankenversicherten Insassin], vertreten durch ..., wegen S 94.536,36 s.A. zu Recht:

Das Klagebegehren des Inhalts:

1) Die beklagten Parteien seien zur ungeteilten Hand schuldig, der klagenden Partei den Betrag von S 63.536,38 samt 4 % Zinsen seit 25.8.1976 zu bezahlen und die Prozesskosten zu ersetzen, all dies binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution.

2) Es werde festgestellt, dass die beklagten Parteien der klagenden Partei gegenüber für alle Pflichtaufwendungen haften, die diese aus Anlass des Unfalles vom 26.9.1974 ihrer Versicherten ... [Mutter des Zweitbeklagten] zu erbringen hat, insofern diese Leistungen im Schadenersatz​anspruch, den unsere Versicherte ohne Bestehen der Legalzession des § 332 ASVG wider die beklagten Parteien selbst geltend [OS 3:] machen könnte, Deckung finden. Die Haftung der erst​beklagten Partei ist jedoch beschränkt durch den Rahmen des für den PKW ... [Wiener Kenn​zei​chen] abgeschlossenen KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrages.

wird

abgewiesen.

Die klagende Partei ist schuldig, der erstbeklagten Partei die mit S 41.501,12 und der zweitbeklag​ten Partei die mit S 49.386,15 bestimmten Kosten dieses Verfahrens binnen 14 Tagen zu bezahlen.

Entscheidungsgründe:

A.

I. 1.) Mit der gegenständlichen Klage begehrte die Klägerin von den Beklagten zur ungeteilten Hand die Bezahlung von S 63.536,38 samt 4 % Zinsen seit 26.8.1976 für Aufwendungen, die sie als zuständiger Sozialversicherungsträger für die Mutter des Zweitbeklagten erbringen musste. Die Mutter des Zweitbeklagten sei als Insassin am 26.9.1974 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, den der Zweitbeklagte als Lenker und Halter des PKW ... [Wiener Kennzeichen] auf der Auto​bahn Belgrad-Zagreb verschuldet habe, als er bei Schlechtwetter mit zu hoher Geschwindig​keit unterwegs gewesen, die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und sich überschlagen habe. Der Zweitbeklagte sei daher zufolge Verschuldens zum Schadenersatz verpflichtet. Die Erstbe​klagte sei zum Unfallszeitpunkt Haftpflichtversicherer des vom Zweitbeklagten gelenkten und gehalte​nen PKW gewesen, weshalb sich die Haftung der Erstbeklagten auf die Tatsache des auf​rechten KFZ-Haftpflichtversicherungsvertra- [OS 4:] ges zur Unfallszeit und auf § 63 KFG stütze. Gemäß § 332 ASVG seien die Ansprüche der sozialversicherten Verletzten auf die Klägerin im Rahmen ihrer Leistungspflicht übergegangen, und die Verzinsung werde vom Tag der Zahlungs​aufforde​rung, dem 26.8.1976, an begehrt.

2.) Weiters begehrte die Klägerin die Feststellung, dass ihr die Beklagten für alle Pflichtaufwen​dun​gen haften, die sie aus Anlass des Unfalles vom 26.9.1974 ihrer Sozialversicherten, der Mutter des Zweitbeklagten, zu erbringen haben werde, insofern diese Leistungen im Schadenersatz​anspruch, den ihre Sozialversicherte, die Mutter des Zweitbeklagten, ohne Bestehen der Legal​zession des § 332 ASVG wider die beklagten Parteien selbst geltend machen könne, Deckung finde; die Haftung der Erstbeklagten beschränkt durch den Rahmen des für den PKW ... [Wiener Kenn​zeichen] abgeschlossenen KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrages.

II. Der Zweitbeklagte bestritt das Klagebegehren dem Grunde nach und beantragte kostenpflich​tige Abweisung. Es sei richtig, dass seine Mutter als Insassin in seinem Auto bei einem Verkehrs​unfall schwer verletzt worden sei. Ein Ersatzanspruch der klagenden Partei bestehe jedoch deshalb nicht, weil der Zweitbeklagte zur Zeit des Schadensereignisses gegenüber seiner Mutter kraft Gesetzes unterhaltspflichtig gewesen sei und ihr auch tatsächlich zum Großteil Unterhalt gewährt habe. Deshalb mache die Erstbeklagte gegenüber dem Zweitbeklagten die Ausschlussbestimmung des Art 4 lit c der AKHB 1967 geltend. Da bei Fehlen eines Deckungsanspruches gegenüber der Erstbeklagten der Familienunterhalt geschmälert werden [OS 5:] würde, bestehe der behauptete Klagsanspruch gegenüber dem Zweitbeklagten nicht zu Recht. Die Mutter des Zweitbeklagten sei im Zeitpunkt des Unfalles selbst sozialversichert gewesen. Das Klagebegehren wurde zuletzt nur dem Grunde nach und hinsichtlich des Feststellungsbegehrens bestritten (Seite 193).

III. Die Erstbeklagte bestritt das Klagebegehren zuletzt nur dem Grunde nach und hinsichtlich des Feststellungsbegehrens (Seite 193) und beantragte kostenpflichtige Klagsabweisung. Richtig sei, dass der Zweitbeklagte am 26.9.1974 in Jugoslawien einen Verkehrsunfall verursachte, bei wel​chem seine Mutter schwer verletzt wurde. Richtig sei auch, dass der Zweitbeklagte für seinen PKW ... [Wiener Kennzeichen] bei der Erstbeklagten einen KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrag ab​geschlossen gehabt habe, allerdings sei die Deckungspflicht der Erstbeklagten zur Unfallszeit mangels Prämienzahlung nicht gegeben gewesen. Die Klägerin stütze ihren Anspruch gegen die Erstbeklagte auf § 332 ASVG bzw § 63 KFG. Die Deckungspflicht der Erstbeklagten sei jeden​falls aus zweierlei Gründen nicht gegeben. Erstens sei der Zweitbeklagte zum Unfallszeitpunkt seiner Mutter gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig gewesen und habe ihr auch tatsächlich Unterhalt gewährt. Zweitens sei zur Unfallszeit trotz Zustellung der Polizze die Prämie nicht aus​bezahlt gewesen, sodass die Deckungspflicht der Erstbeklagten gegenüber dem Zweitbeklagten gemäß § 38 VersVG nicht gegeben sei. Während es sich beim Ausschließungsgrund des Unter​haltes um einen Risikoausschluss handle, der von vornherein auch gegenüber dem Sozialversiche​rer Geltung [OS 6:] habe, handle es sich bei der Leistungsfreiheit nach § 38 VersVG um eine Obliegenheitsverletzung, die an sich eine Leistungsverpflichtung dem Dritten gegenüber gemäß § 158c VersVG begründen würde. Auch der OGH habe wiederholt entschieden, dass ein Rück​griff des Sozialversicherungsträgers gegen den Familienangehörigen eines selbst sozialversicher​ten Verletzten dann möglich sei, wenn dadurch der Familienunterhalt nicht geschmälert werde. Eine Nichtschmälerung sei dann anzunehmen, wenn der Rückgriff durch einen Zugriff auf den Deckungsanspruch des Ersatzpflichtigen gegen seinen Haftpflichtversicherer zu befriedigen ist. Im gegenständlichen Fall sei ein Deckungsanspruch aus den erwähnten zwei Gründen nicht ge​geben, sodass das Klagebegehren nicht nur gegen den Zweitbeklagten, sondern auch gegen die Erstbeklagte unbegründet sei. Keinesfalls könne auf Grund der geschilderten Sach- und Rechts​lage die Erstbeklagte zur Haftung herangezogen werden.

IV. Beide Beklagten bestritten das Vorliegen von Dauerfolgen auf Seiten der Verletzten (Seite 131).

V. Darüber hinaus wurden von den Parteien auch außerhalb der Klage bzw Klagebeantwortungen verschiedentlich Rechtsbehauptungen aufgestellt (Seite 14 f, 136, 138 f, 212, 246), die das Gericht im Rahmen der rechtlichen Beurteilung (unten G.) überprüft hat.

B.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einsichtnahme in die Krankengeschichte der Mutter des Zweitbe- [OS 7:] klagten (Beilage ./B)‚ in die Dienst- und Gehaltsbestätigung betreffend die Mut​ter des Zweitbeklagten vom 12.1.1977 (Beilage ./3)‚ die Lohnbestätigung betreffend den Zweit​be​klagten vom 12.1.1977 (Beilage ./4), einen Aktenvermerk der Erstbeklagten vom 22.3.1976 (Bei​lage ./5), den von der Mutter des Zweitbeklagten abgeschlossenen Untermietvertrag vom 25.7. 1974 (Beilage ./6), die Formulare der Erstbeklagten (Beilage ./I und ./II), sowie die zu ON 102 (Seite 279) erliegenden Staatsbürgerschaftsbescheinigungen für den Zweitbeklagten und des​sen Mutter; weiters durch Einvernahme der Zeugen ... (Gattin des Zweitbeklagten – Seite 35 f, 47 f)‚ ... (Angestellter der Erstbeklagten – Seite 36 f)‚ ... (Angestellter der Klägerin – Seite 37), ... (Mut​ter des Zweitbeklagten – Seite 59 ff – im Rechtshilfeweg), ... (Angestellter der Klägerin – Seite 165 ff)‚ sowie durch Vernehmung des Zweitbeklagten als Partei (Seite 48 f, 131 ff, 293 f) sowie schließlich durch Einholung eines chirurgischen Gutachtens des Sachverständigen ... (Seite 143 ff) samt Ergänzung (Seite 253 ff). Hinsichtlich der Beilagen ./3 –./5 wurde die Echtheit bzw Über​ein​stim​mung mit dem Original anerkannt. Zur Richtigkeit der Beilagen ./3 und ./4 wurde kei​ne Er​klä​rung abgegeben, die Richtigkeit der Beilage ./5 bestritten. Sämtliche Beilagen erscheinen hin​sicht​lich ihrer Echtheit unbedenklich, ebenso die Staatsbürgerschaftsbescheinigungen.

C.

Rechtsauskünfte wurden eingeholt seitens des Gerichtes vom Außenministerium der Sozialisti​schen Föde- [OS 8:] rativen Republik Jugoslawien (Seite 93 f, 183 ff, 205 ff) und vom Sachver​ständigen ... (Seite 221 ff)‚ und seitens der Erstbeklagten von der jugoslawischen Versicherungs​gesellschaft ... (Beilage ./7).

D.

Von den Parteien wurde außer Streit gestellt:

1. dass 
der 
Zweitbeklagte und seine Mutter ... jugoslawische Staatsbürger sind (Seite 18),

2. dass 
sich
 der Verkehrsunfall auf jugoslawischem Staatsgebiet ereignet hat (Seite 18),

3. dass das gegenständliche, in Österreich zugelassene KFZ vom Zweitbeklagten gelenkt wurde und seine Mutter als Insassin durch einen von ihm verursachten Unfall schwer verletzt wurde (Seite 8 und 10), 

4. dass für das gegenständliche KFZ zwischen dem Zweitbeklagten und der Erstbeklagten ein KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrag zu den AKHB 1967 abgeschlossen war, 

5. das Klagebegehren im Punkt 1 der Klage Seite 3 der Höhe nach (S 63.536,38 samt 4 % Zinsen seit 26.8.1976 – Seite 193)‚ und

6. dass seitens der Klägerin S 63.536,38 tatsächlich bezahlt wurden.

E.

Darüber hinaus wird auf Grund des durchgeführten Beweisverfahrens folgender Sachverhalt fest​gestellt:

1. Der Zweitbeklagte und seine Mutter ... waren zum Unfallszeitpunkt Staatsangehörige der jugo​slawischen Teil- [OS 9:] republik Serbien, ihr allfälliger jugoslawischer Wohnsitz im autonomen Gebiet Wojwodina.

2. Das Personalstatut des Zweitbeklagten und seiner Mutter war bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung unverändert.

3. Die Mutter des Zweitbeklagten war zur Zeit des Schadensereignisses nicht arbeitsunfähig.

4. Hinsichtlich der Mutter des Zweitbeklagten können Dauerfolgen nicht ausgeschlossen werden.

5. a. Der zwischen dem Zweitbeklagten und der Erstbeklagten, und zwar am 11.6.1974, abge​schlos​sene KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrag wurde mit vierteljährlicher Prämienzahlung abgeschlossen, die erste Prämie mit 15.7.1974 fällig gestellt. Die Prämie hätte S 1.290,70 be​tragen. Der Zweitbeklagte hat S 750,00 als Anzahlung geleistet, der Rest von S 540,70 wäre am 15.7.1974 fällig gewesen. Die erste Fälligstellung ist mit der Zustellung der Polizze am 22.7.1974 erfolgt. Die Prämie war zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles noch nicht ausbezahlt. Die Erstbeklagte hat den Zweitbeklagten zweimal mit Normalpost gemahnt, und zwar am 19.8.1974 mit dem Formular Beilage ./I und am 9.9.1974 mit dem Formular Beilage ./II. Mangels Zahlung hat sie die Angelegenheit einem Anwalt zur schriftlichen Einmahnung und allfälligen Klags​erhebung übergeben. In diesem Zeitraum ist der klagsgegenständliche Unfall passiert (26.9.1974). Auf Grund des Unfalles wurde das KFZ am 2.10.1974 durch den Zweitbeklagten polizeilich ab​gemeldet. Daraufhin wurde der Vertrag für den Zeitraum 11.6.1974 bis 2.10.1974 abgerechnet, wobei eine Restforderung von S 1.255,00 verblieb. Dieser Betrag ist nach Mahnklage und Exe​kutionsführung bezahlt [OS 10:] worden.

b. Die Erstbeklagte hat die Zulassungsbehörde nicht von der unvollständigen Zahlung der Ver​sicherungsprämie durch den Zweitbeklagten verständigt.

c. Der Zweitbeklagte ist nach Stellung des Versicherungsantrages übersiedelt. Er hat keine Zah​lungsaufforderung erhalten, was er auf die Übersiedlung zurückführte.

6. Der Zweitbeklagte ist ehelicher Sohn von ... [Mutter des Zweitbeklagten]. Nicht festgestellt werden musste, ob sich der gegenständliche Verkehrsunfall in Kroatien oder in Serbien ereignet hat (vgl die unterschied​lichen Angaben Seite 209 Rückseite, Seite 212 und Seite 293), da das Schadenersatzrecht in Jugo​slawien, anders als das Familienrecht, nicht föderalisiert ist. Er wurde am 2.6.1950 geboren und verdiente zum Unfallszeitpunkt (26.9.1974) ca. S 6.000,00. 
7. ... [Mutter des Zweitbeklagten] verdiente zum Unfallszeitpunkt S 3.973,00 netto. Sie lebte damals mit ihrem Gatten, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in einem gemeinsamen Haus​halt. Der Gatte der ... [Mutter des Zweitbeklagten] bezog 1974 infolge Arbeitslosigkeit lediglich Arbeitslosenunterstützung (ca S 500,00 / Woche). Sowohl der Gatte der ... [Mutter des Zweit​beklagten] als auch der Zweitbeklagte und seine Frau, welche 1974 ca. S 3.000,00 monatlich verdiente, übergaben ihr gesamtes Einkommen der ... [Mutter des Zweitbeklagten], die es ver​waltet hat und hieraus die gesamten Kosten für die gemeinsame Wohnung und den Lebens​unter​halt der Familienmitglieder bestritten hat. Der Zweitbeklagte hat als Meistverdienender hiedurch seinen einkommensschwächeren Eltern finanzielle Unterstützung geleistet.

F.

Zu diesen Feststellungen gelangte das Gericht auf Grund folgender Beweiswürdigung:

1. (ad E.1 und E.2) Diese Feststellung gründet sich auf die zu ON 102 (Seite 279) erliegenden Bescheinigungen, sowie die Aussagen des Zweitbeklagten (Seite 48 f, 293 ff) und seiner Gattin ... (Seite 47 f).
2. (ad E.3) Dass die Mutter des Zweitbeklagten vor dem Unfall [OS 11:] nicht arbeitsunfähig war, ergibt sich daraus, dass sie seit 1970 durchgehend gearbeitet hat (Beilage /3). Eine allfällige Ar​beitsunfähigkeit trotz Arbeitserbringung wurde nicht behauptet.

3. (ad E.4) Dass hinsichtlich der Mutter des Zweitbeklagten Dauerfolgen nicht ausgeschlossen werden können, ergibt sich aus dem Gutachten des Sachverständigen, der nicht mehr besserungs​fähige Dauerfolgen konstatiert hat.

4. (ad E.5) Diese Tatsachenfeststellungen gründen sich auf die Aussagen des Zeugen ... (Seite 36 f) und des Zweitbeklagten (Seite 131 f)‚ die einander nicht nur nicht wider​sprechen, sondern ein​ander in der logischen Abfolge der Handlung ergänzen.

5. (ad E.6 und E.7) Diese Tatsachenfeststellungen gründen sich auf die Aussagen des Zweitbe​klag​​ten (Seite 49 f, 293 f), seiner Gattin ... (Seite 47 f), seiner im Rechtshilfeweg vernommenen Mutter ... (Seite 59) sowie die beiliegenden Meldezettel und Zahlungsbelege.

G.

In rechtlicher Hinsicht ergibt sich:

I. Der Schadenersatzanspruch der Mutter des Zweitbeklagten gegen ihren Sohn

1. Der gegenständliche Verkehrsunfall hat sich auf jugoslawischem Staatsgebiet ereignet. Nach dem 1974 geltenden österreichischen IPR (das IPR-G 1978 wirkt nicht zurück) richtet sich ein Schadenersatzanspruch nach der lex loci delicti commissi (Schwind, Handbuch, 1975, 324 ff, insbesondere 330 ff mit Judikaturhinweisen). Bei beiden unfallbeteiligten Personen (Mutter und Sohn/Zweitbe- [OS 12:] klagter) handelt es sich um jugoslawische Staatsbürger. Einer allfälligen Einschränkung der lex loci delicti commissi brauchte daher nicht nähergetreten werden (für heute vgl § 48 Abs 1 IPR-G, der unter bestimmten Voraussetzungen diesen Grundsatz einschränkt).

2. Da die Verweisung auf die lex loci delicti commissi österreichischerseits eine Gesamtverwei​sung war (vgl RV 784 BlgNR 14. GP, 14 f), ist jugoslawisches IPR anzuwenden. Dieses erklärte 1974 ebenfalls die lex loci delicti commissi für beachtlich (vgl VersR 1980, 955 f), sodass das jugoslawische Recht des Unfallsortes anzuwenden ist.

3. Das jugoslawische Schadenersatzrecht war 1974 nicht föderalisiert und ist es auch heute nicht. Es sieht für die Geltendmachung der Haftung für gefährliche Gegenstände, worunter auch die Kraftfahrzeuge fallen, das Vorhandensein eines Schadens, die Gesetzwidrigkeit der Zufügung und die kausale Bedingung vor. Der Nachweis eines Verschuldens ist nicht erforderlich (Quelle: Gut​achten des Sachverständigen). Durch die Verletzung der ... [Mutter des Zweitbeklagten] ist ein Schaden entstanden (jedenfalls die Heilungskosten), die Zufügung einer Körperverletzung ist außer im Fall der Notwehr rechtswidrig und der Unfall war für die Verletzung kausal. Die Haf​tungs​befreiungen des jugoslawischen Rechtes (wie höhere Gewalt, Verschulden der Geschädig​ten) wurden gar nicht behauptet, sodass ein Schadenersatzanspruch der ... [Mutter des Zweit​be​klag​ten] gegen ihren Sohn gegeben ist.

[ON 13:] 4.a. Ein allfälliger familienrechtlicher Haftungsausschluss richtet sich gemäß Art 3 des Gesetzes betreffend die Entscheidung über Gesetzes- und Zuständigkeitskollisionen in Status-, Familien- und Erbbeziehungen vom 27.2.1979 (abgedruckt bei Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht) nach dem Recht der Republik bzw des autonomen Gebietes, auf deren (dessen) Territorium sich der Wohnsitz befindet; besteht aber kein Wohnsitz auf dem Territorium der SFR Jugoslawien, so richtet sich das anzuwendende Recht nach der Teilrepublik-Staats​angehörigkeit. Das zitierte Gesetz ist gemäß seinem Art 39 auf anhängige Sachen, in denen bis zum Tage seines Inkrafttretens (2.6.1979) nicht die erstinstanzliche Entscheidung ergangen ist, anzuwenden, also auch im gegenständlichen Fall. ... [Mutter] und ... [Sohn/Zweitbeklagter] sind beide Staatsangehörige der Teilrepublik Serbien. Ihr beider Wohnsitz war zum Unfallszeitpunkt Wien. Es ist daher das Recht des sog „engeren“ Serbien auf die beiden solcherart Auslands-Serben anzuwenden. Das für das engere Serbien heute geltende Gesetz über die Ehe und die Familien​beziehungen vom 5. Juni 1980 (abgedruckt bei Bergmann/Ferid) ist gemäß seinem Art 419 vom 1.1.1981 an anzuwenden. Vor diesem Zeitpunkt galt im engeren Serbien u.a. das aus der Zeit vor der Föderalisierung (1.1.1972) stammende Grundgesetz über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vom 1.2.1947 idF 1965 (abgedruckt bei Bergmann/Ferid, 32. und 48. Lieferung). Darin findet sich keine Norm, die Schadenersatzansprüche zwischen Eltern und Kindern aus​schließen würde.

b. Sofern in Jugoslawien ein Wohnsitz [OS 14:] in Betracht kommt, hätten ihn ... [Mutter] und ... [Sohn/Zweitbeklagter] im Autonomen Gebiet Wojwodina. Das Gesetz über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vom 4.2.1975 (abgedruckt bei Bergmann/Ferid), das gemäß seinem Art 68 auf alle Sachen anzuwenden ist, in welchen bis zu seinem Inkrafttreten keine rechtskräf​tige Entscheidung ergangen ist, kennt ebenfalls keine Norm, die einen Schadenersatzanspruch zwi​schen Eltern und Kindern ausschließt.

Wegen solcherart gleicher Rechtslage brauchte der jugoslawische Wohnsitzbegriff nicht näher erörtert werden.

c. Es besteht sohin ein Schadenersatzanspruch der ... [Mutter] gegen ihren Sohn ..., den Zweit​beklagten.

II. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Zweitbeklagten (Versicherten) und der Erstbeklagten (dem Versicherer)

1. Das Rechtsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer richtete sich 1974 nach dem Statut des Versicherers. Es ist also zunächst vom österreichischen Sachrecht auszugehen. Dem Rechtsverhältnis liegt ein Versicherungsvertrag zugrunde, der gemäß Art I der Verordnung BGBl 1967/401 zu den in der Anlage zu dieser Verordnung stehenden AKHB 1967 geschlossen werden musste und auch geschlossen wurde. Die AKHB sind somit, und zwar in der Stammfas​sung, sowohl Bestandteil der Verordnung als auch des Versicherungsvertrages.

2. Gemäß Art 4 lit c (heute Art 4 Abs 1 lit  c) der AKHB 1967 sind von der Versicherung u.a. [OS 15:] Ersatzansprüche ausgeschlossen, die aus der Verletzung von Angehörigen des ersatz​pflichtigen Versicherungsnehmers entstehen, denen er zur Zeit des Schadensereignisses kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist und Unterhalt gewährt. Die genannte Bestimmung der Verordnung wurde zwar zwischenzeitig vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben, ist aber, da der Verfassungsgerichtshof nicht anderes aussprach, auf die vor der Aufhebung verwirk​lichten Tatbestände mit Ausnahme des Anlassfalles weiterhin anzuwenden (Art 139 Abs 6 B‑VG iVm BGBl 1981/550), sodass für den klagsgegenständlichen Fall der einen Bestandteil des Ver​sicherungsvertrages bildende Art 4 (Abs 1) lit c AKHB 1967 nicht gemäß § 879 ABGB wegen Gesetzwidrigkeit als nichtig anzu​sehen ist.

3. Der Art 4 Abs 1 lit c AKHB knüpft an die Unterhaltspflicht kraft Gesetzes Rechtsfolgen. Der Ausdruck „kraft Gesetzes“ fand sich vor der mit BGBl 1981/549 erfolgten Aufhebung des § 60 Abs 2 Z 3 lit a KFG 1967 idF BGBl 1971/285 auch im KFG. Er fand über die AKHB 1967 (Anlage zur Verordnung), die ihn ebenfalls verwenden, Eingang in den gegenständlichen Ver​siche​rungsvertrag. Er ist daher als Rechtsbegriff zu interpretieren, woraus sich ergibt, dass „kraft Gesetzes“ auf jene Vorschriften verweist, nach denen sich die Unterhaltspflicht des Versiche​rungs​nehmers richtet. Gemäß § 10 der 4. DVEheG (das IPR-G 1978 wirkt ja nicht zurück) ist das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und einem ehelichen Kind nach den österreichischen Geset​zen zu beurteilen, wenn der Vater und, falls der Vater gestorben ist, die Mutter die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Diese Kollisionsnorm ist zu einer zweiseitigen zu [OS 16:] erweitern (EvBl 1955/414; 1965/391; SZ 38/70), sodass das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und einem ehelichen Kind nach den jugoslawischen Gesetzen zu beurteilen ist, wenn der Vater und, falls der Vater gestorben ist, die Mutter die jugoslawische Staatsbürgerschaft besitzt. Das Gericht hält es nun in Ermangelung einer ausdrücklichen Kollisionsnorm für die Unterhaltspflicht von Kindern ihren Eltern gegenüber für richtig, den § 10 der 4. DVEheG auf den gegenständlichen Fall analog anzuwenden. Im Normalfall sind Vater und Mutter dem minderjährigen Kind unter​haltspflichtig. „Vater“ im gegenständlichen Fall ist daher der (möglicherweise) Unterhalts​pflichtige, also der Zweitbeklagte. Die Lösung hat also vom Personalstatut des Zweitbeklagten auszugehen. Dieser ist jugoslawischer Staatsbürger, und zwar der Teilrepublik Serbien, mit Wohn​sitz in Wien und allfälligem Wohnsitz im Autonomen Gebiet Wojwodina. Das 1974 in Jugosla​wien geltende IPR setzte als Anknüpfungspunkt für den Unterhalt zwischen Eltern und ehelichen Kindern das Personalstatut fest. Im bereits zitierten (I.4.) rückwirkenden jugoslawischen Familien​rechte-Kollisionsgesetz ist das anzuwendende Unterhaltsrecht in den Art 22 und 23 geregelt. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für den gegenständlichen Fall, dass das Recht des engeren Ser​bien anzuwenden ist, da Mutter und Sohn Staatsangehörige der Teilrepublik Serbien mit Wohnsitz im Ausland waren. Zum Unfallszeitpunkt galt im engeren Serbien noch (vgl I.4.) das Grundgesetz über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vom 1.2.1947 idF 1965. Dieses kennt (Art 36) die Unterhaltspflicht des Kindes gegenüber seinen Eltern nur, [OS 17:] wenn diese arbeitsunfähig sind und über keine ausreichenden Mittel zum Lebensunterhalt verfügen, beide Bedingungen also kumulativ. Da ... [Mutter des Zweitbeklagten] im Unfallszeitpunkt nicht ar​beits​unfähig war, be​stand also zu diesem Zeitpunkt keine Unterhaltspflicht des Zweitbeklagten (Versicherten) gegen​über seiner Mutter, der Verletzten. Auf die Frage, ob der Zweitbeklagte tat​sächlich Unter​halt ge​währt hat, braucht somit hier nicht eingegangen werden. Bemerkt wird, dass man auch nach dem Recht des Autonomen Gebietes Wojwodina zum selben Ergebnis gelangt, da das bereits zi​tier​te (I.4.) rückwirkende Gesetz über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vom 4.2.1975 in seinem Art 55 ebenfalls die Arbeitsunfähigkeit der Eltern als notwendige Voraus​setzung für die Unterhaltspflicht der Kinder normiert.

4. Gemäß § 38 Abs 2 VersVG 1958 ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt ist. Zum Unfallszeitpunkt waren von der vereinbarten Prämie von S 1.290,70 (viertel​jährlich) nur S 750,00 bezahlt, also ca. 58 %. Die Nichtzahlung geht einzig zu Lasten des Ver​sicherungsnehmers, der von der Zahlungspflicht und den Folgen der Nichtzahlung wissen musste (§ 2 ABGB). Somit war zum Unfallszeitpunkt nicht nur ein geringfügiger Rückstand gegeben, womit Leistungsfreiheit des Versicherers eingetreten ist (vgl die auch für Österreich anwendbare deutsche Judikatur bei Prölls/Martin, VVG 23, 1984, 218 f).

III. Der Ersatzanspruch der Verletzten [OS 18:] (Mutter des Zweitbeklagten) gegen den Versi​cherer (die Erstbeklagte)

Im Unfallszeitpunkt waren Fahrer, die mit einem in einem (von Jugoslawien aus gesehen) fremden Land zugelassenen KFZ nach Jugoslawien einreisten, nicht verpflichtet, eine Haftpflicht​versi​che​rung für dieses KFZ abzuschließen. Der seinerzeitige Art 24 des Gesetzes über die Pflichtver​sicherung im Verkehr, der eine solche Haftpflichtversicherung vorsah, war 1966/67 aufgehoben worden, das Gesetz über die Grundlagen der Vermögens- und Personenversicherung von 1976, das nicht zurückwirkt, noch nicht in Kraft. Die Aufhebung des genannten Art 24 sollte zur För​derung des Fremdenverkehres dienen, für allfällige Schäden hatte die jugoslawische Versiche​rungsorganisation aufzukommen (vgl die Grundsätzliche Stellungnahme der erweiterten all​ge​meinen Sitzung des Obersten Gerichtes Jugoslawiens Nr. 1/72 vom 10. Mai 1972, abgedruckt in Der Schadenersatz bei Straßenverkehrsunfällen 1976, 482 ff). Bei dieser Rechtslage, insbesondere im Hinblick auf die vorgesehene Haftung der jugoslawischen Versicherungsorganisation für nicht haftpflichtversicherte ausländische KFZ, liegt ein dem § 158c VersVG (iVm § 63 KFG) ent​spre​chender quasideliktischer Anspruch der Verletzten gegenüber der Erstbeklagten nach dem anzu​wendenden (OGH ZVR 1980 Spruchbeilage Nr. 43 bzw oben G.I.1. und G.I.2.) damaligen jugo​slawischen Recht nicht vor (vgl auch VersR 1973, 529 ff).

IV. Der Anspruch der Sozialversicherung gegen die Erstbeklagte

Wie aus dem unter G.III. Gesagten hervor- [OS 19:] geht, mangelt es der Verletzten (Mutter des Zweitbeklagten und bei der Klägerin Sozialversicherten) an einem quasideliktischen Anspruch ähnlich § 158c VersVG (iVm § 63 KFG). Daraus sowie iVm der unter G.II.4. erkannten Lei​stungs​freiheit des Versicherers gemäß § 38 VersVG ergibt sich, dass auch der Klägerin ein (gemäß § 332 ASVG übergegangener) Anspruch gegen die Erstbeklagte nicht zur Verfügung steht. Die Klage gegen die Erstbeklagte war somit abzuweisen. 

V. Der Anspruch der Sozialversicherung gegen den Zweitbeklagten

Wie unter G.I. erkannt, führte der gegenständliche Verkehrsunfall zu einem Schadenersatz​anspruch der ... [Mutter] gegen ihren Sohn ..., den Zweitbeklagten. Dieser ist, mit Ausnahme des Anspruches auf Schmerzengeld, gemäß dem Wortlaut des § 332 Abs 1 ASVG grundsätzlich geeignet, auf den Träger der Sozialversicherung, der Leistungen erbringen musste und erbracht hat, überzugehen. In Lehre und Judikatur wurden jedoch bestimmte Einschränkungen dieses Prinzips erkannt, die aus dem Gedanken erwuchsen, dass es nicht Sinn des ASVG sein könne, dem Versicherten (direkt oder für seine verletzten Angehörigen) Leistungen zu erbringen und sie ihm später durch Rückforderung vom Schädiger wieder wegzunehmen (siehe dazu insbesondere Krejci, Festschrift Schmitz II, 1967, 353 ff = VersRdSch 1967, 224 ff sowie OGH EvBl 1971/ 108). Dabei kommt es, wie in der genannten OGH-Entscheidung ausgesprochen, nicht auf eine Unterhaltspflicht des Versicherten gegenüber dem schädigenden Angehörigen an, [OS 20:] sondern darauf, ob der Versicherte zufolge der wirtschaftlichen Gemeinschaft mit dem Schädiger durch den Regress der Sozialversicherung gegen den Schädiger selbst belastet würde. Dies wäre aber bei dem festgestellten wirtschaftlichen Gemeinschaftsverhältnis von ... [Mutter] und ihrem Sohn ..., dem Zweitbeklagten, zum Unfallszeitpunkt schon im Hinblick auf die Leistungsfreiheit der Haftpflichtversicherung und erst recht mangels Anspruches gegen die Haftpflichtversicherung (Erstbeklagte) zweifellos der Fall gewesen, weshalb auch die Klage gegen den Zweitbeklagten abzuweisen war. Bei dieser Abweisung wird nicht übersehen, dass ... [Sohn/Zweitbeklagter] zum Unfallszeitpunkt kein Angehöriger im Sinne des § 123 ASVG war, da er damals bereits 24 Jahre alt war und S 6.000,00 monatlich verdiente. Von der wirtschaftlichen Lage der Versicherten ... [Mutter des Zweitbeklagten] aus betrachtet liegt der Fall jedoch genauso, als wäre sie von einem zum Familieneinkommen beitragenden Angehörigen im Sinne des § 123 ASVG geschädigt wor​den. Auch eine Schadloshaltung der Sozialversicherung an der jugoslawischen Versicherungs​organisation würde nichts ändern, da diese nach Art 21 Abs 2 des jugoslawischen Gesetzes über die Pflichtversicherung im Verkehr von 1965 idF 1968 regressberechtigt ist.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 41 ZPO.
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Abteilung 33, am 2.6.1985

Paraphe

[OS 20.]
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